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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2019

Norm

Rom I-VO Art15

Rechtssatz

Ein gesetzlicher Forderungsübergang ist nach Art 15 Rom I?VO dem Zessionsgrundstatut unterstellt, also jener

Rechtsordnung, die die Leistungsp5icht des Drittzahlers verfügt und damit den Zessionsgrund geliefert hat.Ein

gesetzlicher Forderungsübergang ist nach Artikel 15, Rom I?VO dem Zessionsgrundstatut unterstellt, also jener

Rechtsordnung, die die Leistungspflicht des Drittzahlers verfügt und damit den Zessionsgrund geliefert hat.
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